




	Die StiftungsWelt im 	  
	Abonnement�

Mit vier Ausgaben im Jahr und 
einer Auflage von 5.000 Exemp-
laren bietet die StiftungsWelt 
Informationen rund um das Stif-
tungswesen – mit Interviews, 
Kurzmeldungen und Praxistipps, 
mit Hinweisen auf Veranstaltun-
gen, Publikationen und Aktu-
ellem zum Gemeinnützigkeits- 
und Stiftungsrecht. Ein Schwer-
punktteil in jeder Ausgabe be-
schäftigt sich mit wechselnden 
Themen aus der Stiftungsarbeit 
oder dem Stiftungsmanagement.

Das Magazin richtet sich an 
die Mitglieder des Bundesver-
bandes Deutscher Stiftungen, an 
Entscheider und Führungskräf-
te in Stiftungen, Stifter und Stif-
tungsberater sowie Multiplikato-
ren aus Politik und Gesellschaft.

Die StiftungsWelt ist auch 
für Nichtmitglieder im Abonne-
ment erhältlich. Bei Interesse 
kontaktieren Sie bitte Benita von 
Behr, Telefon (030) 89 79 47 -76, 
Benita.v.Behr@Stiftungen.org

	Anzeigen in der�   
	StiftungsWelt�

Wollen auch Sie mit einer Anzei-
ge die Zielgruppe der Stiftungsin-
teressierten erreichen? Möchten 
Sie dem Versand des Magazins 
eine Beilage zufügen?
Wir bieten Ihnen farbige Anzei-
gen in vielen Formaten und ge-
währen attraktive Rabatte auf 
Anzeigenserien.
Wenden Sie sich gern bei allen 
Fragen zum Thema Anzeigen an: 
Benita von Behr, Telefon (030) 
89 79 47 -76,  
Benita.v.Behr@Stiftungen.org
Anzeigenschluss der nächsten 
Ausgabe: 20. Februar 2009  
(Auftragsschluss)

	Schwerpunktthemen 2009:	  
	Call for Papers�

Die StiftungsWelt widmet sich 
im nächsten Jahr folgenden 
Schwerpunktthemen:

01-2009 (April): Kultur der »	
Zusammenarbeit – Stiftun-
gen in Netzwerken, Partner-
schaften und Allianzen
02-2009 (Juni): Nachhaltiges »	
Investment, ethische und 
ökologische Geldanlagen
03-2009 (September): Stif-»	
tungen und bürgerschaftli-
ches Engagement
04-2009 (Dezember): Stif-»	
tungen in Ost- und West-
deutschland

Wenn Sie Ideen und Themen-
vorschläge haben, freut sich das 
Redaktionsteam auf Ihre Anre-
gungen. Wir bitten Sie dafür um 
ein kurzes Exposé. Näheres dazu 
auf unserer Internetseite unter 
www.Stiftungen.org/Stiftungs 
Welt
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In eigener Sache

	Vorschau StiftungsWelt �  
	01-2009: Kultur der �  
	Zusammenarbeit – �  
	Stiftungen in Netzwerken,  
	Partnerschaften und 	  
	Allianzen�

Stiftungen verfolgen zwar ihren 
je eigenen Zweck, doch Einzel-
kämpfer sind sie nicht. Ideen 
und Projekte müssen unters Volk 
gebracht und bekannt gemacht 
werden, Mitstreiter, Engagier-
te und Multiplikatoren sollen 
gewonnen werden. Es gibt ver-
schiedene Arten, wie Stiftungen 

mit Anderen zusammenarbeiten: 
sei es durch die gemeinsame 
Umsetzung von Projekten, die 
Förderung bestimmter Organi-
sationen oder den Austausch in 
Netzwerken und Gesprächskrei-
sen. Lesen Sie in der nächsten 
StiftungsWelt, warum Stiftungen 
Partnerschaften eingehen, wel-

che Kooperationen und Allianzen 
sie schmieden, um ihren Stif-
tungszweck bestmöglich umzu-
setzen und was passiert, wenn 
Stiftungen netzwerken.

Die Ausgabe wird Ende April 
2009 vorliegen.
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» » »   Weihnachten ohne einen 
saftigen Festtagsbraten wäre wie 
die Mitternachtsmette ohne „O 
du fröhliche …“. Es würde etwas 
fehlen. Und weil Weihnachten ein 
ganz besonderes Fest ist, muss am 
1. Weihnachtstag auch etwas be-
sonders Köstliches auf den Tisch. 
Wie wäre es da mit einem zar-
ten Rehrücken, einer knusprigen 
Hirschkeule oder einem deliziösen 
Wildschweinbraten?

Wildfleisch aus heimischen Wäl-

dern ist eine Delikatesse. Unsere 
Vorfahren wussten das und jagten 
dem Wild so lange hinterher, bis 
es fast ausgerottet war. Und ob-
wohl uns das bekannt ist, wollen 
wir Ihnen arme, gehetzte Wildtiere 
als Weihnachtsschmaus vorsetzen? 
Eine Geschmacklosigkeit, den-
ken Sie vielleicht. Doch warten Sie: 
Jagd und Tierschutz schließen sich 
nicht zwangsläufig aus. Jäger leis-
ten einen wertvollen Beitrag zum 
nachhaltigen Naturschutz. Neh-

men Sie nur die vielen Wildschwei-
ne, die Erntefelder zertrampeln und 
inzwischen bis in die Vorgärten der 
Großstädte vordringen. Gäbe es 
keine Jäger, würden sie noch größe-
ren Schaden in der Land- und Fort-
wirtschaft anrichten.

Wie können Sie aber sicher sein, 
dass das Wildfleisch, das ihr Weih-
nachtsmahl krönen soll, nicht der 
puren Lust am Töten wehrloser Kre-
aturen geschuldet ist? Nun, fragen 
Sie bei Ihrem regionalen Anbieter 
nach, unter welchen Bedingungen 
das Wild erlegt wurde – und das 
nicht nur in der Weihnachtszeit. 
Nutzen Sie Ihre Macht als Verbrau-
cher für eine ökologisch bewusste 
Jagdpolitik.   « « «� FRI

Kulinarisches

Weihnachtsschmaus: Wildschweinbraten mit Krautsalat
Das brauchen Sie für 4 Personen: 1 knappes Kilo Wildschweinfleisch (aus der Keule), 10 Wa-
cholderbeeren und 2 Lorbeerblätter, 1 TL weiße Pfefferkörner, ½ TL gehackter Rosmarin, ¼ TL 
gehackte Thymianblätter, ½ l Buttermilch, Salz, Pfeffer, 120 g Zwiebeln, 75 g Speck,  
¼ l Wildfond, ¼ l Rotwein, Saft von 1 Orange, 80 ml Sahne, 1 Prise Pimentpulver, ½ TL gehack-
te Kräuter (Rosmarin, Thmyian).
So geht es: Wacholderbeeren, Lorbeerblätter, Pfeffer, Rosmarin und Thymian fein zerreiben, 
das Fleisch mit der Gewürzmischung einreiben, zu einem Rollbraten binden, mit Buttermilch 
begießen und mindestens 12 Stunden zugedeckt im Kühlschrank durchziehen lassen. Das 
Fleisch dabei mehrfach in der Marinade umdrehen.
Nach dem Marinieren Fleisch trocken tupfen und mit Salz und Pfeffer würzen. Zwiebeln grob 
hacken. Speck klein würfeln und in einem Bräter auslassen. Das Fleisch darin kräftig anbraten. 
Zwiebeln kurz mitbraten. Den Bräter zudecken und den Rollbraten 70 bis 75 Minuten im Ofen 
bei 225 °C garen. Nach 15 Minuten mit Rotwein und Wildfond begießen und immer wieder mit 
dem Bratenfond beträufeln. 
Den Braten herausnehmen, kurz in Alufolie wickeln und ruhen lassen. Orangensaft in den 
Bratfond gießen und etwas einkochen lassen, Sahne unterrühren und die Soße 5 Minuten 
köcheln lassen. Würzen. 
Dazu schmeckt sehr gut ein Weißkrautsalat und ein kräftiger Rotwein. Guten Appetit!

Das Rezept stammt von Birgit Radow  |  Geschäftsführerin der Deutschen Wildtier Stiftung.

Alles was auf der Zunge zergeht: Stiftungen widmen sich auf sehr unterschiedliche Weise den kulinarischen 

Freuden. An diesem Ort stellen wir Ihnen laufend Ausschnitte aus der Vielzahl kulinarischer Projekte vor. 

Lassen Sie sich überraschen.

Wie Sie Wild mit gutem Gewissen
genießen können
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dokumentation
übersicht

Seite D2	 Verbandspositionen 

Neue Herausforderungen im Stiftungssteuer- und  
Stiftungsprivatrecht  
Juni 2008

Mit der jüngsten Reform des Gemeinnützigkeits- und Spendenrechts im Jahr 
2007 haben sich die rechtlichen Rahmenbedingungen für gemeinnütziges Stif-
terengagement weiter verbessert. 

Das bisher Erreichte angesichts neuer Herausforderungen zu stabilisieren, 
ist Teil der Zielsetzungen der neuen Verbandspositionen, auf die sich der Vor-
stand und der Beirat des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen im Juni 2008 
verständigt haben. Zu diesen Herausforderungen gehören insbesondere die 
Einflüsse des europäischen Gemeinschaftsrechts auf die Ausgestaltung des na-
tionalen Gemeinnützigkeits- und Spendenrechts. Darüber hinaus greifen die 
Verbandspositionen einzelne Bereiche des Stiftungs- und Stiftungssteuerrechts 
auf, in denen nach Ansicht des Bundesverbandes noch weiterer Reformbedarf 
besteht.
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Verbandspositionen

In den letzten zehn Jahren haben sich die rechtlichen Rahmenbedingungen für Stiftungen in Deutsch-
land entscheidend verbessert. Wichtige Reformschritte waren

» die Abschaffung des Durchlaufspendenverfahrens (1999)
» die steuerliche Privilegierung von Spenden an Stiftungen (2000)
» die Modernisierung des Stiftungszivilrechts (2002)
» die Deregulierung der meisten Landesstiftungsgesetze (seit 2002).

Durch die jüngste Reform des Gemeinnützigkeits- und Spendenrechts im Jahr 2007 sind die steuer-
lichen Anreize für gemeinnütziges Stifterengagement noch einmal erheblich verstärkt worden. Be-
sonders hervorzuheben sind insoweit die Vereinheitlichung der Förderzwecke, die Verdoppelung der 
allgemeinen Höchstgrenzen beim steuerlichen Spendenabzug auf 20 v. H. der Einkünfte und Aufsto-
ckung des zusätzlichen Abzugsbetrags für Spenden in den Vermögensstock einer gemeinnützigen Stif-
tung auf 1.000.000 Euro sowie die Ausdehnung dieses Abzugsbetrages auf bereits seit länger als ei-
nem Jahr bestehende Stiftungen.

Der Bundesverband Deutscher Stiftungen als Interessenvertreter von über 15.000 Stiftungen in 
Deutschland hat alle diese Reformen maßgeblich mit vorbereitet und begleitet. Manche der Änderun-
gen tragen sogar die Handschrift des Bundesverbandes. Diese Erfolge waren möglich, weil es gelun-
gen ist, auch im politischen Raum das Bewusstsein für die große gesellschaftspolitische Bedeutung 
des gemeinnützigen deutschen Stiftungswesens über die Parteigrenzen hinweg zu stärken. Die Ver-
besserungen des rechtlichen Umfeldes sind für den Bundesverband zudem Anlass, sich für eine Ver-
besserung der Qualitätsstandards und Transparenz im Stiftungssektor einzusetzen. Mit der Verab-
schiedung der „Grundsätze guter  Stiftungspraxis“ auf dem Dresdner StiftungsTag 2006 ist ein erster 
Anfang gemacht worden.

In den nächsten Jahren wird es vorrangig darum gehen, das bisher Erreichte angesichts neuer Heraus-
forderungen zu stabilisieren. Zu diesen Herausforderungen gehören insbesondere die Einflüsse des 
europäischen Gemeinschaftsrechts auf die Ausgestaltung des nationalen Gemeinnützigkeits- und 
Spendenrechts. Auch auf dem Gebiet des Stiftungsprivatrechts wird der Wettbewerb der Rechtssys-
teme in Europa zunehmen. Der Bundesverband setzt sich dafür ein, dass die Weltoffenheit des deut-
schen Gemeinnützigkeitsrechts erhalten bleibt. Allerdings muss gewährleistet werden, dass die Ein-
beziehung ausländischer Einrichtungen in den Anwendungsbereich des nationalen Rechts nicht zu 
einer Absenkung der bisherigen Qualitätsstandards führt. Ferner darf die vom europäischen Recht 
geforderte Öffnung der nationalen Gemeinnützigkeitsrechte nicht als Vorwand für einen Abbau steu-
erlicher Erleichterungen dienen. Auf dem Gebiet des Stiftungsprivatrechts liegt es vor allem an den 
Bundes ländern, die Attraktivität des Stiftungsstandorts Deutschland weiter zu verbessern. 
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Darüber hinaus gibt es aber einzelne Bereiche im Stiftungssteuer- und Stiftungsprivatrecht, in denen 
nach Ansicht des  Bundesverbandes noch weiterer Reformbedarf besteht: 

Stiftungssteuerrecht

» Spendenabzug und Abgeltungsteuer 

Im Bereich des Spendenrechts hat die Reform des Jahres 2007 wichtige strukturelle Verbesserungen 
gebracht. Allerdings konnten die steuerlichen Konsequenzen, die sich aus der Einführung einer Abgel-
tungsteuer auf Kapitalerträge zum 1.1.2009 ergeben, noch nicht berücksichtigt werden. Der Bundes-
verband setzt sich dafür ein, dass der Spendenabzug auch für solche Steuerpflichtige, die ausschließ-
lich oder überwiegend Kapitaleinkünfte beziehen, weiterhin wirksam bleibt. Dazu sind geeignete 
Maßnahmen zu treffen (z. B. eine Erweiterung der Antragsveranlagung nach § 32d Abs. 4 EStG). 

» Haftung für Spendenfehlverwendung 

Änderungsbedarf besteht auch bei der Spendenhaftung für Fehlverwendungen (§ 10b Abs. 4 EStG). 
Die gegenwärtige Gefährdungshaftung bei der Einkommen- und Gewerbesteuer ist unverhältnismäßig 
und hat negative Effekte auf das ehrenamtliche Engagement in spendenfinanzierten Einrichtungen. 
Deshalb wird die Beschränkung auf eine verschuldensabhängige Haftung vorgeschlagen.

» Verlängerung der Mittelverwendungsfrist 

Reformbedarf gibt es ferner bei der Pflicht zur zeitnahen Mittelverwendung (§ 55 Abs. 1 Nr. 5 AO). Ge-
meinnützige Einrichtungen sind gegenwärtig gehalten, ihre Mittel im Grundsatz zeitnah – d. h. bis 
spätestens in dem auf den Zufluss folgenden Kalender- oder Wirtschaftsjahr – für steuerbegünstig-
te Zwecke zu verwenden. Die Einhaltung dieser Verwendungsfrist bereitet in der Praxis bei bilanzie-
renden Stiftungen gewisse Schwierigkeiten, weil wegen der nachlaufenden Rechnungslegung vielfach 
erst in der Mitte des Folgejahres Klarheit über die Höhe der verwendungspflichtigen Mittel besteht. 
Aus diesem Grund sollte die Mittelverwendungsfrist um mindestens 12 Monate verlängert werden. 

» Lockerung des Endowment-Verbots

Nach geltendem Recht können Endowments (Zuwendungen in den Vermögensstock einer anderen ge-
meinnützigen Einrichtung, z. B. einer Stiftungs-Universität) nicht aus zeitnah zu verwendenden Mit-
teln (insbesondere Erträgen des Stiftungsvermögens) finanziert werden. Die Vermögenswerte, die bei 
der zuwendenden Stiftung nicht zeitnah zu verwenden sind (Grundstockvermögen, Mittel der freien 
Rücklage), sind aber regelmäßig bereits für andere Zwecke (Kapitalerhaltung) gebunden und stehen 
deshalb für Endowments nicht zur Verfügung. Das Endowmentverbot schränkt also die Möglichkei-
ten einer gemeinnützigen Stiftung, sich als (Zu-)Stifter an der Gründung anderer kleinerer Stiftungen 
zu beteiligen, erheblich ein. Schwierigkeiten bereitet dies bei der Einrichtung von Stiftungslehrstüh-
len, weil das Endowmentverbot eine nachhaltige, d. h. kapitalfundierte Finanzierung (Hingabe eines 
Kapitalstocks) verhindert. Vor diesem Hintergrund schlägt der Bundesverband eine Lockerung des Ge-
bots der zeitnahen Mittelverwendung vor, die es gemeinnützigen Stiftungen ermöglichen soll, einen 
begrenzten Teil der zeitnah zu verwendenden Vermögenserträge einer anderen Einrichtung als Kapital 
(Endowment) zuzuwenden.

StiftungsPosition  |  Seite 2 von 3  |
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» Gebührenbefreiung bei verbindlichen Auskünften

Seit 2007 erheben die Finanzbehörden für die Erteilung verbindlicher Auskünfte über die steuerliche Beur-
teilung von geplanten steuerlichen Sachverhalten Gebühren (vgl. § 89 Abs. 3 und 4 AO). Diese Gebühren-
pflicht besteht ohne Ausnahme und gilt folglich auch z. B. für Auskünfte zu Steuerfragen bei der Errichtung 
gemeinnütziger Stiftungen oder bei späteren Umstrukturierungen. Nach unserer Ansicht ist es ein Wider-
spruch, wenn der Staat einerseits die Errichtung und die laufende Tätigkeit gemeinnütziger Einrichtungen 
steuerlich fördert, für die Erteilung verbindlicher Auskünfte aber eine Gebühr erhebt, die letztlich aus ge-
meinnützigen Mitteln getragen wird. So verzichten z. B. die Bundesländer im Rahmen der Stiftungsaufsicht 
bei gemeinnützigen Stiftungen auf die Erhebung von Gebühren. Für die Erteilung verbindlicher Auskünfte 
sollte Gleiches gelten. Wir regen daher die Einführung einer Gebührenbefreiung für Stifter, Spender und ge-
meinnützige Körperschaften im Rahmen von § 89 AO an.

» Darüber hinaus setzt sich der Bundesverband Deutscher Stiftungen mittel- und langfristig für struktu-
relle Verbesserungen im Gemeinnützigkeitsrecht ein. Zu diesem Zweck hat er sich vor einigen Jahren mit 
anderen Spitzenverbänden des Dritten Sektors in der „Projektgruppe Reform des Gemeinnützigkeits- und 
Spendenrechts“ zusammengeschlossen und wirkt dort an der Erarbeitung konkreter Reformvorschläge zu 
einzelnen Themenfeldern mit. Dazu gehören die Einführung eines gesonderten Anerkennungsverfahrens 
für gemeinnützige Einrichtungen, die Einschränkung des Unmittelbarkeitsgrundsatzes zur Erleichterung 
sinnvoller Kooperationen innerhalb des gemeinnützigen Sektors und im Verhältnis von gemeinnützigen 
und staatlichen Einrichtungen, weitere Vereinfachungen bei der Besteuerung wirtschaftlicher Tätigkeiten, 
eine Befreiung von der Grunderwerbsteuer bei Grundstücksübertragungen im gemeinnützigen Bereich so-
wie eine bessere Abstimmung der gemeinnützigkeitsrelevanten Umsatzsteuerbefreiungen mit den Vorga-
ben der europäischen Mehrwertsteuersystem-Richtlinie. 

Stiftungsprivatrecht

» Die Modernisierung des Stiftungsprivatrechts im Jahr 2002 und die anschließende Anpassung der 
Landesstiftungsgesetze haben positive Wirkungen auf die Stiftungsrechtspraxis gehabt. Durch die 
bundesweite Einführung von Stiftungsregistern bei den Stiftungsaufsichtsbehörden ist auch die Trans-
parenz im Stiftungssektor verbessert worden. Allerdings ist 2002 versäumt worden, ein Stiftungsregis-
ter mit öffentlichem Glauben einzurichten, das dem Nachweis der Vertretungsbefugnis von Stiftungs-
vorständen im Rechtsverkehr dienen kann. Der Bundesverband schlägt daher die Einführung eines 
solchen Registers vor. 

» Der dauerhafte Erfolg einer Stiftung hängt entscheidend von der richtigen Vermögensanlage ab. 
Die Erfahrungen der Vergangenheit haben gezeigt, dass eine ausschließliche Anlage in festverzinsli-
chen Werten mittel- und langfristig nicht ausreicht, um den Kapitalstock einer Stiftung real zu erhalten 
oder sogar noch zu vergrößern. Eine nachhaltige Vermögensanlage erfordert deshalb auch die Investi-
tion in Substanzwerte (Aktien, Fonds, Immobilien). Allerdings ist in der Praxis der Stiftungsaufsichts-
behörden zu beobachten, dass diese die Pflicht zum Vermögenserhalt in erster Linie durch eine risiko-
vermeidende Anlagestrategie verwirklicht sehen und oftmals gegenüber einer Investition in Substanz-
werte wegen des damit verbundenen Wertschwankungsrisikos eine überkritische Haltung einnehmen. 
Der Bundesverband appelliert daher an die Bundesländer, darauf hinzuwirken, dass die Stiftungsauf-
sichtsbehörden in ihrer Praxis vermitteln, dass der Vermögenserhaltungsgrundsatz keineswegs in ers-
ter Linie Risikovermeidung (zu Lasten langfristiger Ertragsaussichten) verlangt, sondern – umgekehrt 
– vor allem eine ertragsorientierte Anlagestrategie gebietet, zumal Stiftungen wegen ihres langfristi-
gen Anlagehorizonts größere Wertschwankungsrisiken eingehen können. 
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Nachwuchsförderung
gehört bei uns zum guten Ton.

S
„Jugend musiziert“ ist Deutschlands größter Nachwuchswettbewerb für klassische Musik. Hier verbindet die Sparkassen-Finanz-
gruppe Breiten- mit Spitzenförderung und unterstützt junge Menschen auf ihrem Weg zum Erfolg. Dass dieses Konzept Früchte
trägt, beweisen über 300.000 erfolgreiche Teilnehmer(innen) seit 1963. Eine Initiative der Sparkassen.

Sparkassen-Finanzgruppe
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Setzen Sie auf

Beratung.
ausgezeichnete

* Spezialreport 2008 «Die Elite der Vermögensverwalter», herausgegeben vom «Handelsblatt».

Zum sechsten Mal in 
Folge «summa cum laude»: 

Wie feiert man das?
Eine ganz besondere Form der Nachhaltigkeit wird den 
Beratern der Bank Sarasin zuteil: Zum sechsten Mal 

in Folge werden sie vom Elite-Report* mit «summa cum 
laude» ausgezeichnet. Für die Bank Sarasin ganz klar 
eine Bestätigung ihrer Philosophie der konsequenten 
Kundenorientierung. Feiern werden wir das, indem wir 

uns noch mehr für unsere Kunden engagieren. Ein guter 
Grund für Sie, die Probe aufs Exempel zu machen.  

Franziska Grüner freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme: 
Tel. 069 71 44 97 351, franziska.gruener@sarasin.de, 

www.sarasin.de

Nachhaltiges Schweizer Private Banking seit 1841.


